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der Abg. Dr. Frischenschlager , Mag. Haupt 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend Fleischqualität in Fast-Food-Ketten 

Zeitungsmeldungen ist zu entnehmen, daß die in Fast-Food-Ketten angebotenen 

Fleischwaren (Hamburger etc.) von Tieren aus afrikanischen und sUdamerikanischen 

Farmen stammen, was sowohl vom seuchenhygienischen Standpunkt als auch im Hinblick 

auf die RUckstandsproblematik . (FUtterw1g , I\onservi-=..:cung) nicht tll1bB<-1<->1Ii>-lich ist, vom 

Gesichtspunkt der Umweltzerstörung durch über.veidung, Zerstörung von Urwäldern 

und Naturschutzgebieten zwecks Intensi vierung der Land\virtschaft usw. ganz 

abgesehen. 

Laut Fleischimportverordnung genügt für die Einfuhr von Fleisch die Unbedenk

lichkeitsbescheinigung eines Tierarztes im Herkunftsland, es erfolgt keine Bezug

nahme auf den Farmbetrieb, sondern nur hinsichtlich der Schlacht-, Zerlege~ und 

Verarbeitungsbetriebe. Herkunfts- und Ursprungsland sind in den meisten Fällen 

nicht identisch. Dies betrifft Fleisch von Einhufern, Klauentieren, Schal~wild, 

Känguruhs, Nutrias u.a. wild (ausgenommen Hasen und Kaninchen) sowie von GeflUgel, 

Straußen und straußartigen Vögeln (ausgenommen Federwild) sowie daraus hergestellte 

und für den menschlichen Genuß geeignete oder bestimmte Erzeugnisse, siehe § 46 

der veterinärbehördlichen Ein- und Durchfuhrverordnung. 

Im Interesse des Konsumentenschutzes richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst die nachstehende 

A n fra g e : 

1. Nach welchen Bestimmungen erfolgt der Import von Fleisch und Verarbeitungs-

produkten für Fast-Food-Ketten in österreich ? 

2. Welche Mengen wurden im Vorjahr gemäß Punkt 1 abgefertigt? 

3. Welche Mengen entsprachen im Vorjahr. nicht den Bestimmungen? 

4. In wievielen Fällen gemäß Punkt 2 und 3 waren nur die Herkunftsländer, 

in wievielen Fällen auch die Ursprungsländer aus den Unterlagen ersichtlich ? 
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